




Zehnte

CircularVeroronung
das

unter gewiſſen Einſchrankungen
J

wieder verſtattete Branntweinbrennen

aus Getreide
betreffend,

vom gten December 1799.





G—vs iſt bekannt, daß des regierenden Herrn Herzogs, Herzogliche Durch
laucht, Sich genothigt gefunden haben, der allgemeinen Wohlfarth wegen,
alles Branntweinbrennen aus Getreide, mittelſt der achten Circular-Verord
nmung vom gten Jun. dieſes Jahres, ganzlich unterſagen, auch eben dieſes nach

her in der neunten Cireular-Verordnung vom 1ſten Auguſt des gedachten
Jabres S. 15. nochmals wiederholen, jedoch dabey zugleich die gnadigſte
Verſicherung hinzufugen zu laſſen: daß Hochſtdieſelben nach geendigter Aerndte

gewaue Erkundigung von allen zur Sache geborigen Unſtanden einziehen wur

den, um ſodann daruber:
ob und in welcher Maaße es die allgemeine Landeswohlfarth erlauben

werde, das Gewerbe des Brauntweinbrennens in Dero hieſigen Lan

den wieder herzuſtellen?
eine Entſchließung faſſen, und ſolche offentlich bekannt machen laſſen zu konnen.

Ob nun gleichidie letztere Aerndte nicht ganz unergiebig ausgefallen iſt;
ſo hat es doch, bey der großen Anzahl von 298 in den hieſigen Landen befind
lichen Branntweinbrennereyen, welche, wenn ſie alle in vollem Maaße betrie—

ben werden ſollten, taglich auf 100 Gothaiſche Malter Fruchte erfordern wur
den, durchaus nicht moglich ſeyn wollen, das Branntweinbrennen aus Ge
treide ohne alle Einſchrankung wieder zu erlauben.
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Jbro Herzogliche Durchlaucht ſind daber genothigt geweſen, vor der
Hand Sich blos mit denjenigen Vergunſtigungen zu begnugen, welche in dem

Folgenden enthalten ſind, und auf Hochſtdero Befehl hierdurch zur allgemei
nen Wiſſenſchaft gebracht werden.

J

S. 1.
Das Brannt Ein jeder, welcher zur Zeit der obenangefuhrten Cireular-Verordnung

weinbrennenaus eigenen vom Zten Jun. dieſes Jahres bereits eine Branntweinbrennerey hatte, ſoll in
Fruchten wird ſolcher hinfuhro aus denjenigen Winterfruchten wieder Branntwein brennen
verſtatiet.

durfen, welche er auf eigener oder gepachteter Landerey erbauet hat; doch iſt

von dieſer Frucht zuvorderſt ſeine wirthſchaftliche Conſumtion abzuziehen.

Aus erkauften Fruchten hingegen Branntwein zu brennen, kann im All—
gemeinen vor der Hand noch nicht geſtattet werden.

S. T.Was die  Damit aber auch hey dem Branntweinkßrennen aus eigenen Fruchten aller
Branntmwein-drenner in ſot. Mißbrauch vermieden werden moge, ſo iſt desbalb Nachſtebendes zunhe—

endtien obachten. S

len?
JWenn jemand in der nurgedachten Maaße Branntwein zu brennen Wil

tens iſt, ſo liegt ihm ob, vor allen. Dingen es bey der Herzoglichen, Regle—

 rung anzuzeigen, und dabey zugleich zu bemerken? wie: viel:er jahrlich. an Win
terfrucht, es ſey nun auf eigenthumlicher oder auf erpachteter Landeren, zu

eerbauen pflege? wie viel er. davon zur Conſumtion in ſeiner Wirthſchaft noe

uhig habe? und wie viel ihm alſo zum Branntweinbrennen ubrig bleibe?

n.

te e 223 A 2 2 J »e  e ve 411 24Erlandniß  Hierauf erfordert die:cherzogliche Reglerung vor: allen Dingeir uher ſein
ſibeine welchedie Herzogi. Anfuhren den gutachtlichen Bericht derjenigen Unterobrigkeit, unter derin
che Regierung geknortektakhorirk di νú
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Teeußert ſich, nach Einlangung dieſes Berichts, in der Hauptſarhe ein
Wedenkem, ſo fertigt die Herzogliche Regierung demſelben zi ſriner degitima

tion einen ſchriftlichen Erlaubnißſchein aus, nach welchenn ahin ulle Juhre, von

einer



einer Aerndte bis zur andern, eine gewiſſe beſtimmte Quantitat an Winter
frucht zu verbrennen ſo lange verſtattet wird, bis in ber Folge das Brannt
weinbrennen aus Getreide wieder ohne Einſchrankung erlaubet werden kann.

Auch wird jedesmal der Unterobrigkeit, unter deren Erbgerichtobezirke
die Branntweinbrennerey ſich befindet, von Herzoglicher Regierung eine Ab

ſchrift des Erlaubnißſcheins mittelſt Reſcripts zugefertigt.

S. 4.
Wenn die Unterobrigkeit das gedachte Reſeript erbalt, gi ebt ſie dem Was die Un

terohrigfenenBranntweinbranner den in Berwahrung habenden Huth oder Helm ſeiner ſodann zu de—
Blaſe ſofort wieder zuruck, ertheilt aber auch zugleich dem Trankſteuer-Ein- ven?obachten ha

nehmer vdu der. Quantttat der Winterfrucht, deren Verbrennung ihm er—
laubt worden iſt, zu dem Ende Nachricht, damit, ſobald der Branntwein—
brenner auf ſo viel Getreide Schrootzettel geloſet hat, als ſein Erlaubniß—t

ſchein lautet, demſelben ſodann von Seiten der Trankſteuer-Einnahme kein
weiterer Schrootzettel ertheilet, auch ſolches von letzterer ſogleich der Untert

Jobrigkeit hekanut gemacht: werde.
Ie S.

 Jtt die in dem Erlaubnißſcheine ausgedruckte Quantitat von Fruchten Wie es zu hal
ten, wenn dieverbrannt, ſo muß alsdann der Branntweinbrenner in den nachſten 8 Tagen auf dem Er—

„laubnißſcheineſeinen Blaſen: Hurh oder Helm ſelbſt der Obrigkeit wieder ablieſern, worauſ ausgedruckte
ſolcher ferner bis zum Ende der nachſten Aerndte in gerichtlicher Verwahrung Fingannnniven

blejibt. Fur das Ende der Aerndte ſoll bier allezeit der ugte September an— brannt iſt.

genommen werdeu. 38
J Verabſaumt aber der Brauntweinbrenner, binnen der nurbemeldeten

Zelt, ſeinen Huth pder Helm abzuliefern, ſo lat ihm ſodann die Unterobrig—
keit weliche nach denr vorigen S. durch den Trankſteuer: Einnehmer von der

Eache bereits unterrichtet iſt denſelben ſofort wegnebmen, und in gericht—

liche Verwahrung bringen; der Branntweinbrenner aber hat alsdann den da
uuich!entſtandenen Koſtenaufwand lediglich ſich ſelbſt zuzuſchrelben.
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B. G. 3

Juhrliche Be So lange die gegenwartige Einrichtung dauert, und alſo das Brannt
richtserſtattungen der weinbrennen aus Getreide noch nicht ohne Einſchrankung verſtattet iſt, hat jede

keiten.
unterobrig- Unterobrigkeit, in deren Erbgerichtsbezirke ſich ſolche Branntweinbrenuer be

finden, welche mit Erlaubnißſcheinen von Hetzoglicher Regierung verſehen ſind,
kurz vor einer jeden Aerndte, doch ſpateſtens vor dem Anfange des Monats
Auguſt, bey Herzoglicher Regierung anzuzeigen, wie die vorſtehende Verord

nung befolget worden?

h. 7.Was in Ab Ob zwar Jhro Herzogliche Durchlaucht Dero Regierung verſtattet ha
ſicht der geſuchten Aus-ben, allenfalls, auf Anſuchen, eine oder die andere Ausnahme von der obigen
eebgcnde. Regel des iſten S. zu machen, und auch ſolchen Branntweinbrennern zur

fiudet?
iſten o. ſtatt Wiederbetreibung ihres Gewerbes die Erlaubniß zu ertheilen, welche nicht

aus eigenen, ſondern aus bereits erkauften, oder noch zu erkaufenden Fruchten
SBranntwein brennen wollen; ſo wird doch dieſes nur hochſt ſelten und nie an

ders, als aus ganz beſonders wichtigen Urſachen geſchehen.

Sollte von Jbr eine dergleichen Ausnahme gemacht werden, ſo wird
dem, der dieſelbe ausgewirkt hat, ebenfalls ein, die Quantitat an Winter
fruchten, welche er von einer Aerndte zur andern verbrennen kann, enthaltene
der Erlaubnißſchein ausgefertigt, und ubrigens vollig ſo verfahren, wie es in
den vorſtehenden S. S. 4 6. in Abſicht derjenigen Perſonen vorgeſchrieben

waoorden, die aus eigenen Fruchten Branntwein brennen wollen.

g. 8.Berüere fom-  Naachdem in der letztern CireularVerordnung vom i gten Auguſt dieſes
diſedennlci. Jahres S. 15. den ſammtlichen Unterobrigkeiten, in Abſicht der unter ihren

ten. Erbgerichtsbezirken ſich befindenden ſchriftſaßigen Branntweinbrenner, ſoviel
ihre Branntweinbrennereyen betrift, Commiſſion eriheilet worden; ſo behalt

es dabey auch ferner ſein Bewenden.

S. 9.Strafen der Sollte jemand ſich unterfangen, entweder ganz ohne einen von der Her
Eontravenienteu. zoglichen Regierung erhaltenen Erlaubnißſchein Brauntwein aus Getreide zu

bren



brennen, oder doch die in ſolchem feſtgeſetzte Quantitat an Fruchten zu uber 52

ſchreiten, ſo finden deshalb vollig die Strafen ſtatt, welche in der gedachten
Circular-Verordnung vom 1gten Auguſt dieſes Jahres S. 16. beſtimmt ſind.

Eben ſo iſt auch in Anſehung der Vertheilung dieſer Strafen datjenige

J

zu befolgen, was daſelbſt ſ. 18. vorgeſchrieben iſt.

v 4* dk
Die ſammtlichen Unterobrigkeiten haben die vorſtehende Cireular-Ver

ordnung ungeſaumt zur Publieation zu bringen, wobey denſelben zugleich in
Anſehung der unter ihren Gerichtsbezirken wohnenden ſchriftſaßigen Perſo

nen hierdurch Commiſſion ertheilt wird.
Friedenſtein, den gten December 1799.

Herzogl. Sachſ. Canzley daſ.
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